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Liebe Leserin,
lieber Leser!

Jedem behinderten Bürger soll die gleichbe-
rechtigte Teilhabe am Arbeitsleben ermöglicht

werden und er soll diese Chance auch wahrneh-
men können, so die zentrale Botschaft von
Bundesarbeitsminister Olaf Scholz im Gespräch
mit der ZB. Anders ausgedrückt: Mehr Menschen
mit Behinderung sollen ihren Lebensunterhalt

auf dem allgemeinen Arbeits-
markt verdienen können.

Die Einstellung zählt! Gemeint ist damit zweier-
lei: Blinden und sehbehinderten Menschen
zutrauen, dass sie im Beruf leistungsfähig sind,
und ihnen eine Chance geben, damit sie dies
beweisen können. Die Realität sieht leider oft
anders aus: Nur etwa ein Drittel der Betroffenen
hat einen Arbeitsplatz. Ein Grund dafür sind auch
Vorbehalte und mangelnde Informationen auf
Arbeitgeberseite, vor allem im Hinblick auf die
Auswirkungen der Behinderung. Wie stark die
Betroffenen durch ihre Sehschädigung beein-
trächtigt sind, hängt nicht nur von den jeweiligen
Einschränkungen ab, sondern auch davon, in wel-
chem Umfang die Defizite durch andere
Fähigkeiten, Hilfen und Strategien kompensiert
werden können. So haben zum Beispiel in den

vergangenen Jahren moderne technische
Hilfsmittel blinden Menschen neue Berufsfelder
erschlossen, die früher noch undenkbar waren,
etwa im IT-Bereich.

Das Schwerpunktthema dieser Ausgabe infor-
miert über Ursachen, Formen und Auswirkungen
von Sehschädigungen sowie über Unterstüt-
zungsangebote und Leistungen für Betroffene
und ihre Arbeitgeber. Die vorgestellten Praxis-
beispiele, etwa der Bericht über eine blinde
Sozialarbeiterin, zeigen in beeindruckender
Weise, wie blinde und sehbehinderte Menschen
im Arbeitsleben qualifizierte und verantwor-
tungsvolle Aufgaben übernehmen.

Seit vielen Jahren ist das immer weitere Ansteigen
der Zahl derjenigen, die in eine Werkstatt für
behinderte Menschen aufgenommen werden, ein
ungelöstes sozialpolitisches Problem. Hier besteht
dringend Handlungsbedarf. Gesucht werden
Alternativen für Menschen, deren Leistungsfähig-
keit die Eingliederung in eine Werkstatt nicht
zwangsläufig erforderlich macht. Dies ist im Inte-
resse der Betroffenen, aber auch der öffentlichen
Haushalte. Unser Beitrag zur aktuellen Diskussion
in dieser ZB wirbt für eine sachliche Auseinander-
setzung mit dem Thema und zeigt konkrete
Lösungsansätze auf.
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Karl-Friedrich Ernst
Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft der
Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen (BIH)
in Karlsruhe

Ziel: Eine Beschäftigung 
auf dem ersten Arbeitsmarkt

ZB_2-08-6.qxd  10.06.2008  15:41 Uhr  Seite 5



Olaf Scholz, Bundesminister für Arbeit und Soziales
„Die positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt nutzen“
Wie kann die Beschäftigungssituation schwerbehinderter
Menschen nachhaltig verbessert werden? Die ZB im Gespräch
mit Bundesarbeitsminister Olaf Scholz über seine Ziele und
aktuelle Maßnahmen.

I N T E RV I E W

6  – 7

Im Rückblick
Wichtige Fachtagungen
Viel Beachtung fanden im Frühjahr zwei Veranstaltungen in
Münster und Köln mit den aktuellen Themen Betriebliches
Arbeitstraining und Ausbildung behinderter Jugendlicher.

R E P O RT
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• Internationales Forum: Disability Management 2008
• Menschen mit Conterganschädigung: Rentenerhöhung
• Neuerscheinungen und Grafiken 

Wer? Wieso?

• Wirksamkeit einer Kündigung
• Geltung des Kündigungsschutzes 

R E C H T  
9§§§ §§§

Was?

S C H W E R P U N K T Blinde und sehbehinderte Menschen
Ihre Stärken beruflich nutzen 
Blinde und sehbehinderte Menschen haben es besonders
schwer, im Beruf Fuß zu fassen. Dabei verfügen sie oft über
spezielle Fähigkeiten und Fertigkeiten, mit denen sie behinde-
rungsbedingte Einschränkungen ausgleichen. Neue Chancen
am Arbeitsmarkt und Beispiele aus der Praxis.

1 0  –  1 3

Zur Diskussion
Werkstatt für behinderte Menschen – allgemeiner
Arbeitsmarkt: ein unüberbrückbarer Gegensatz?
Immer mehr behinderte Menschen werden in Werkstätten 
aufgenommen. Zu dieser Problematik ein Diskussionsbeitrag
der BIH: Hintergründe, Argumente, Lösungsansätze.

Wann?

N AC H R I C H T E N

4  –  5

F O R U M

1 4  –  1 5

www.integrationsaemter.de

Der barrierefreie Internetauftritt der Integrationsämter:
Informationen rund um Behinderung und Beruf • ZB online •
Fachlexikon • Anschriften aller Integrationsämter • Arbeits-
hilfen und Publikationen zum Download • Gesetzestexte •
Fortbildungsangebote 
+ + + extra: Kurs online zu Integrationsvereinbarungen + + +

Wo?

Internet
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Die Bundesregierung will
Betriebe, die zusätzliche
Ausbildungsplätze für Alt-
bewerber einrichten, ab
Sommer 2008 mit einem
Bonus von bis zu 6.000
Euro belohnen. Der Bonus
wird von der Arbeitsagen-
tur einmal pro Ausbil-
dungsplatz gewährt und
orientiert sich in der Höhe
an tariflichen oder ortsübli-
chen Ausbildungsvergütun-
gen. Mit dem Zuschuss sol-
len bis 2010 rund 100.000
zusätzliche Ausbildungs-
plätze für junge Menschen
geschaffen werden, die bis-
her geringe Chancen am
Arbeitsmarkt haben.
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Menschen mit Con-
terganschädigun-
gen können ab Juli
2008 mit einer Ver-
dopplung ihrer Con-
terganrenten rech-
nen. Dies teilte der
Beauftragte der
CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion für die
Belange der Men-
schen mit Behinde-
rungen, Hubert Hüppe, mit. Eine Änderung des Conterganstif-
tungsgesetzes und ein entsprechender Antrag der Koalitions-
fraktionen werden derzeit im Deutschen Bundestag beraten.
Die heute circa 50-jährigen Conterganopfer leiden unter den
Spätfolgen ihrer Schädigungen. Viele der Betroffenen können
aufgrund ihrer Behinderungen und deren Folgen keiner Er-
werbsarbeit nachgehen. „Durch ein frühes Ausscheiden aus
dem Berufsleben und den damit einhergehenden Rentenein-
bußen leben viele Menschen mit Conterganschädigungen am
finanziellen Limit“, so Hubert Hüppe. Durch die Erhöhung der
Rentenzahlungen wird ihre Lebenssituation in finanzieller Hin-
sicht verbessert. Darüber hinaus fordern die Fraktionen der CDU/
CSU und SPD in ihrem Antrag, dass weitere entlastende Maß-
nahmen im Bereich Gesundheit und Pflege geprüft werden.
Mehr Informationen beim Bundesverband Contergange-
schädigter e.V. im Internet unter www.contergan.de
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Unter dem Motto „Gemeinsam
Grenzen überwinden“ findet vom
22. bis 24. September 2008 im Berli-
ner Congress Centrum das 4. Inter-
nationale Forum zum Disability 
Management (IFDM) 2008 statt.

Der erste Tag startet mit einem Überblick über die weltweite
politische Bewegung des Disability Managements. Der zweite
Tag ist den Unternehmen gewidmet: In Arbeitsgruppen zu
unterschiedlichen Branchen können die Teilnehmer ihre Erfah-
rungen austauschen. Außerdem stellen Dienstleister und Ver-
sicherungen bewährte Lösungen für die Praxis vor, zum Bei-
spiel Unterstützungsmöglichkeiten am Arbeitsplatz. Am drit-
ten Tag geht es um die Frage, wie die Zusammenarbeit aller
am Disability Management Beteiligten gefördert und gestal-
tet werden kann. In diesem Zusammenhang werden gemein-
same Strategien zur Wiedereingliederung (Return To Work)
diskutiert. Das IFDM 2008 richtet sich vor allem an Disability
Manager, Arbeitgeber, Wissenschaftler und Dienstleister in
Prävention und Rehabilitation sowie an Repräsentanten staat-
licher Institutionen. Veranstalter sind die Deutsche Gesetz-
liche Unfallversicherung (DGUV) und das Bundesministerium
für Arbeit und Soziales.
Weitere Informationen und Anmeldung: Intercongress GmbH,
Wilhelmstr. 7, 65185 Wiesbaden, Telefon 06 11/9 77 16-0, Fax 
06 11/9 77 16-16, E-Mail ifdm@intercongress.de oder im Internet
unter www.ifdm2008.de

Disability Management 2008
I N T E R N AT I O N A L E S  F O R U M Menschen mit Conterganschädigung:

Rentenerhöhung

Bonus für zusätzliche Ausbildungsstellen
Bundeskabinett beschließt Ausbildungsbonus: Laufzeit bis Ende 2010*

Förderungsbedürftige Jugendliche sind Altbewerber mit höchs tens einem schwachen 
Realschulabschluss (Deutsch oder Mathe max. „ausreichend”) sowie Bewerber mit 
besserem Abschluss, wenn sie sich seit mehr als 2 Jahren erfolglos bemühen.

*Gesetzesänderungen sollen zum neuen Ausbildungsjahr im Sommer 2008 in Kraft tretenQuelle: BPA   119038

Arbeitgeber haben
Anspruch auf einen
einmaligen Bonus,
wenn sie einen zusätz   -
lichen Ausbildungs-
platz für Altbewerber
ein richten. Die Förderung beträgt

4.000/5.000/6.000 €,
je nach Höhe der
Ausbildungsver gütung; 
bei Ausbildungsplätzen 
für behinderte/schwer -
behinderte Jugend liche
erhöht sich der Bonus
um 30 %.
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…chronisch krank

…wegen dieser Erkrankungen*
in dauernder Behandlung

Männer
Frauen

im Alter von 15 - 24 Jahren
25 - 39
40 - 54

55 Jahren und älter

Bluthochdruck
Muskel- und Knochenerkrankungen

Diabetes
Angststörungen, Depressionen

Asthma
Osteoporose

Allergien
Migräne

Krebs
chronische Bronchitis

Schlaganfall
Magen-, Zwölffingerdarmgeschwür

Grauer Star
andere Krankheiten

Quelle: EU-Kommission 2007*Mehrfachnennungen möglich 1786© Globus

26
31

11
15

26

36
24

15
10
9

8
6

5
4
4
4

3
2

25

50

Von je 100 Bürgerinnen und Bürgern in der EU der 25 sind...
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Neu erschienen +++ Neu erschienen +++ Neu erschienen +++ Neu erschienen +++ Neu

ABC 
Behinderung 
& Beruf 
Das Handbuch für
die betriebliche 
Praxis ABC Behinde-
rung & Beruf – he-
rausgegeben von
der Bundesarbeits-
gemeinschaft der Integrationsämter und
Hauptfürsorgestellen (BIH) – ist in dritter
überarbeiteter Auflage erschienen. Das
rund 500 Seiten starke Handbuch enthält
ein Fachlexikon mit über 300 Stichworten
aus dem Themenbereich Behinderung
und Beruf sowie umfassende Informatio-
nen für die betriebliche Praxis. Außerdem
enthält es: eine Übersicht über Förder-
möglichkeiten für Arbeitgeber und
schwerbehinderte Menschen, aktuelle
Gesetzestexte sowie Daten und Fakten
zur Beschäftigung schwerbehinderter
Menschen.
Das ABC Behinderung & Beruf ist für
Schwerbehindertenvertretungen, Be-
triebs- und Personalräte und Beauftragte
des Arbeitgebers kostenlos beim zustän-
digen Integrationsamt zu beziehen.
Adressen: im Internet unter
www.integrationsaemter.de > Kontakt

Reha und Rente
Was tun, wenn die
Erwerbsfähigkeit
aufgrund einer Er-
krankung oder Be-
hinderung erheb-
lich gefährdet oder
bereits gemindert
ist? Die aktuelle Bro-
schüre „Reha und Rente für schwerbe-
hinderte Menschen“ informiert über
Möglichkeiten sowohl einer medizini-
schen als auch einer beruflichen Rehabi-
litation und über die Leistungen der
Deutschen Rentenversicherung. Wenn
eine Rehabilitation nicht zum Erfolg
führt, kommt eine Rente wegen Erwerbs-
minderung und die vorzeitige Altersren-
te in Frage. Auch darüber gibt die aktuel-
le Broschüre Auskunft. So werden unter
anderem Anspruchsvoraussetzungen,
Höhe der Leistungen, Antragstellung
und Bewilligungsverfahren erläutert.
Tipps und Hinweise helfen, Ansprüche zu
sichern und geltend zu machen.
Die Broschüre (Stand: Januar 2008) ist
kostenlos erhältlich. Bestellung: Deut-
sche Rentenversicherung Bund, 10740
Berlin oder Download:
www.deutsche-rentenversicherung.de 
> Formulare und Publikationen > Info-
Broschüren (Rehabilitation)

Junge Menschen mit Behinde-
rung qualifizieren, ausbilden,
beschäftigen
Diese neue Broschüre der BIH
befasst sich mit dem Über-
gang behinderter junger Men-
schen von der Schule in den
allgemeinen Arbeitsmarkt. Sie
ist ein Praxis-Leitfaden und Ratgeber für
junge Menschen mit Behinderung, ihre
Eltern, ihre Schulen sowie Betriebe und
Werkstätten für behinderte Menschen.
Im Mittelpunkt stehen dabei die Chan-
cen und vielfältigen Möglichkeiten für ei-
ne betriebliche Integration. Anhand von
Praxisbeispielen werden die unterschied-
lichen Zugangsmöglichkeiten zum Aus-
bildungs- und Arbeitsmarkt vorgestellt.
Neben Informationen zur Berufsorientie-
rung und Berufswahl enthält der Praxisrat-
geber auch konkrete Vorschläge für eine
Zusammenarbeit, etwa zwischen Eltern,
Schule und Betrieben. Außerdem werden
die Unterstützungsangebote der Integra-
tionsämter und der Arbeitsagenturen vor-
gestellt.
Das 36-seitige Heft kann beim zuständi-
gen Integrationsamt bestellt werden.
Adressen: im Internet unter 
www.integrationsaemter.de > Kontakt

5ZB 2_2008

In der Europäischen Union leiden 29 Prozent
der Bevölkerung unter einer chronischen Er-
krankung oder lang währenden gesund-
heitlichen Problemen. Besonders häufig
müssen Menschen im Alter von 55 Jahren
und älter mit dauernden Beschwerden le-
ben, wobei Frauen häufiger betroffen sind
als Männer. Ein lang andauerndes Leiden
geht meistens mit Einschränkungen im All-
tag und langfristiger Medikamentenein-
nahme einher. Die häufigsten Probleme 
bereitet mit 36 Prozent Bluthochdruck, ge-
folgt von Muskel- und Knochenerkrankun-
gen (24 Prozent), Diabetes (15 Prozent) und
psychischen Erkrankungen (zehn Prozent).

Leben mit einer Krankheit

Perspektive Arbeitsmarkt
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„Die positive Entwicklung auf dem
Arbeitsmarkt nutzen“

Olaf Scholz, Bundesminister für Arbeit und
Soziales, im Gespräch mit der ZB. Wir wollten unter
anderem wissen: Was hat er sich vorgenommen? 
Was hat es mit dem neuen Fördertatbestand
„Unterstützte Beschäftigung“ auf sich? 
Und wie sieht er die Rolle der Schwerbehinderten-
vertretung?

ZB 2_2008

Seit November 2007 sind Sie Bun-
desminister für Arbeit und Sozia-
les und somit auch zuständig für
die Beschäftigung schwerbehin-
derter Menschen. Welche Ziele 
haben Sie sich gesetzt?

Olaf Scholz Für mich ist entschei-
dend, dass jeder behinderte Bürger
Chancen auf eine gleichberechtigte
Teilhabe am Arbeitsleben hat und die-
se Chancen auch wahrnehmen kann.
Mehr Menschen mit Behinderung sol-
len ihren Lebensunterhalt auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt – also au-
ßerhalb von Werkstätten für behin-
derte Menschen – verdienen können.
So haben wir es im Koalitionsvertrag
vereinbart. Diesem Ziel dient die Ar-
beit der Regierung an einem einheitli-
chen Rechtsrahmen für die so ge-
nannte „Unterstützte Beschäftigung“.

Die Entspannung am Arbeits-
markt hat inzwischen auch die
schwerbehinderten Menschen er-
reicht. Wie kann diese positive
Entwicklung unterstützt werden,
damit noch mehr schwerbehin-
derte Menschen in Beschäftigung
kommen und darin bleiben?

Scholz Die positive Entwicklung gera-
de bei schwerbehinderten Menschen
freut mich: Im März 2008 waren 13,5
Prozent weniger arbeitslos als noch
im Vorjahresmonat. Leider waren zu-
gleich noch über 157.000 schwerbe-
hinderte Menschen arbeitslos gemel-
det. Auch sie sollen in Beschäftigung
kommen. Deshalb führen wir zum
Beispiel die Initiative „job – Jobs ohne
Barrieren“ fort. Sie leistet einen wich-
tigen Beitrag, Arbeitgeber zu motivie-
ren, schwerbehinderte Menschen zu
beschäftigen.

Welche Bedeutung kommt dabei
der Schwerbehindertenvertretung
zu? Viele Vertrauenspersonen be-
klagen, dass sie nicht so einbezo-
gen werden, wie es gesetzlich vor-
gesehen ist. Welchen Rat können
Sie ihnen geben?

Scholz Die Schwerbehindertenvertre-
tungen haben eine wichtige Position
als Mittler zwischen Arbeitgebern
und schwerbehinderten Beschäftig-
ten, anderen Interessenvertretungen
im Betrieb oder den Integrationsfach-
diensten. Da sind Kenntnisse über vie-
le Fachgebiete erforderlich, die immer
wieder aufgefrischt und erweitert
werden müssen. Die Integrationsäm-

I N T E RV I E W

?

ZUR PERSON: Olaf Scholz
> 1958 _ geboren in Osnabrück
> 1975 _ Eintritt in die SPD
> seit 1985 _ Rechtsanwalt
> 2001 _ Mitglied im Parteivorstand

der SPD 
> 2002 bis 2004 _ Generalsekretär

der SPD
> 2005 bis 2007 _ Erster Parlamen-

tarischer Geschäftsführer der SPD-
Bundestagsfraktion

> seit November 2007 _ Bundes-
minister für Arbeit und Soziales
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Seit einigen Jahren ist der Über-
gang von der Schule in den allge-
meinen Areitsmarkt ein wichtiges
Thema – auch für die Integrations-
ämter. Besonders die Integrations-
fachdienste engagieren sich hier
erfolgreich.Wie hat sich zwischen-
zeitlich die Situation der behinder-
ten Schulabgänger entwickelt.

Scholz Die Statistiken der Bundes-
agentur für Arbeit zeigen: Ein Großteil
der behinderten Bewerberinnen und
Bewerber schafft den Sprung auf den
Ausbildungsmarkt. Im Ausbildungs-
jahr 2006/2007 haben zwei Drittel
der behinderten jungen Menschen ei-
ne Berufsausbildung begonnen und
rund 30 Prozent haben sich für Alter-
nativangebote entschieden, zum Bei-
spiel für berufsvorbereitende Bil-
dungsmaßnahmen. Diese hohe Ver-
sorgungsquote ist ein Erfolg. Aber:
Rund die Hälfte der Berufsausbildun-
gen wird außerbetrieblich durchge-
führt. Das Ziel muss sein, dass mehr
Jugendliche mit Behinderung betrieb-
lich ausgebildet werden.

Wie kann man die betriebliche
Ausbildung unterstützen?

7

Weitere Informationen zum Thema
„Werkstattbeschäftigte“ auf Seite 14
und 15 dieser ZB.

I N T E RV I E W

Scholz Zum Beispiel durch das Anfang
2007 gestartete Programm „Job
4000“. Damit nutzen wir Mittel aus
der Ausgleichsabgabe, um nicht nur
die Beschäftigung, sondern auch Aus-
bildung und die Begleitung besonders
betroffener schwerbehinderter Men-
schen durch Integrationsfachdienste
zu fördern. Arbeitgeber können hier
Prämien von bis zu 8.000 Euro erhal-
ten. Auch Integrationsfachdienste
können finanziert werden, wenn sie
besonders betroffene schwerbehin-
derte Schulabgänger unterstützen.

Und wer keine Ausbildung absol-
vieren kann? 

Scholz Es gibt auch Jugendliche, die
wegen Art oder Schwere ihrer Behin-
derung keine Berufsausbildung absol-
vieren können. Ich bin aber überzeugt,
dass durch gezielte Berufsvorberei-
tung schon während der Schulzeit der
Weg in eine Ausbildung für die meis-
ten möglich ist. Hier wollen wir dran
arbeiten, im Zusammenspiel mit allen
Beteiligten, eng verzahnt, ergänzend
zur „Unterstützten Beschäftigung“. ■

ter mit ihren Fortbildungsveranstal-
tungen leisten dabei einen unver-
zichtbaren Beitrag. Ich kann nur allen
Unternehmen raten, die Vertrauens-
personen in den Betrieben ernst zu
nehmen.

In Ihrem Hause gibt es Überlegun-
gen, einen neuen Fördertatbestand
„Unterstützte Beschäftigung“ ein-
zuführen. Was können Sie zur in-
haltlichen Ausgestaltung sagen?

Scholz Mit der „Unterstützten Be-
schäftigung“ lernen die Beschäftigten
am und durch den Arbeitsplatz, wer-
den individuell betreut und betrieb-
lich qualifiziert – auf dem allgemei-
nen Arbeitsmarkt. In einer zweijähri-
gen Rehabilitationsmaßnahme wer-
den arbeitsplatzbezogen praktische
Inhalte, tätigkeitsübergreifende Kennt-
nisse und Schlüsselqualifikationen
vermittelt. Das Ziel ist eine sozialversi-
cherungspflichtige Beschäftigung
und falls erforderlich eine unterstüt-
zende Berufsbegleitung durch die In-
tegrationsämter. „Unterstützte Be-
schäftigung“ muss flächendeckend
angeboten und nachgefragt werden
können. Denn sie fördert Selbstbe-
stimmung und gleichberechtigte Teil-
habe am Arbeitsleben.

?

?

?

?
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Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales (BMAS) 
organisiert. Über 300 Teil-
nehmer, darunter Arbeits-
trainerinnen und Arbeits-

trainer, Vertreter aus Unter-
nehmen und Politik sowie Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter von
Integrationsämtern, Integrationsfach-
diensten und Reha-Trägern waren ge-
kommen, um sich intensiv mit den
Möglichkeiten des Betrieblichen Ar-
beitstrainings (auch Training-on-the-
Job oder Job Coaching genannt) aus-
einanderzusetzen. Der Parlamenta-
rische Staatssekretär im BMAS Franz
Thönnes erläuterte in seiner einfüh-
renden Rede die Bedeutung des Be-
trieblichen Arbeitstrainings für die ge-
plante neue Förderungsform „Unter-
stützte Beschäftigung“.

Der erste Tag der Veranstaltung liefer-
te einen Überblick über das Betrieb-

liche Arbeitstraining in Deutschland
und in den Niederlanden. Dabei wur-
den auch verschiedene Praxisbeispie-
le vorgestellt, wie das Ausbildungs-
projekt für gehörlose junge Men-
schen des Düsseldorfer Werkes der
Daimler AG oder das Projekt „Fit für
Arbeit II“ der Füngeling Router gGmbH,
das mit der integrativen Arbeitneh-
merüberlassung einen weiteren Weg
zur beruflichen Integration behinder-
ter Menschen erprobt. Am zweiten
Tag diskutierten Arbeitsgruppen ver-
schiedene Themen, wie Methoden
und Verlauf des Arbeitstrainings,
Finanzierung sowie Qualifizierung
von Job-Coaches. Dabei konnten die
Teilnehmer auch ihre Erfahrungen mit
der unterschiedlichen Praxis in einzel-
nen Bundesländern austauschen.

Eine ausführliche Tagungsdokumenta-
tion ist zu finden unter 
www.trainingamarbeitsplatz.de ■

Im Rückblick

Wichtige Fachtagungen
Viel Beachtung fanden im Frühjahr zwei Fachtagungen in Münster und Köln zu aktuell
diskutierten Themen. Die Veranstaltungen kurz zusammengefasst.

Die erste bundesweite Fachtagung
mit dem Schwerpunktthema Betrieb-
liches Arbeitstraining fand im März
2008 in Münster statt. Die zweitägige
Veranstaltung unter der Überschrift
Integration ganz praxisnah – Betrieb-
liches Arbeitstraining und andere 
Wege der beruflichen Integration von
Menschen mit Behinderungen wurde
im Rahmen der Initiative „Jobs ohne
Barrieren“ vom LWL-Integrationsamt
Westfalen in Kooperation mit dem

Zum Thema …
… Ausbildung und 
Qualifizierung behinderter
Jugendlicher ist auch eine
neue Broschüre erschie-
nen. Erhältlich bei Ihrem
Integrationsamt.

R E P O RT

Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen
– vertreten durch Minister Karl-

Josef Laumann (CDU) – und das
BMAS. Ein Ziel des Bundesarbeits-
marktprogramms Job4000 ist es,
mindestens 500 zusätzliche betriebli-
che Ausbildungsplätze für Jugendli-
che mit schwerer Behinderung zu
schaffen und den Übergang von der
Schule ins Arbeitsleben zu fördern.
Die Konferenz leistete dazu einen Bei-
trag, indem sie einerseits Beispiele gu-
ter Praxis vorstellte und andererseits
behinderte Jugendliche und Arbeitge-
ber aus der Region direkt zusammen-
brachte. Zwei ausbildende Betriebe –
die RWE AG in Essen und ein Bezirk-
schornsteinfegermeister aus Kleve –
berichteten, auf was bei der Ausbil-

dung behinderter Jugendlicher zu
achten ist und wie sie gelingt. Die 
anschließenden Forumsdiskussionen
befassten sich mit den Themen Wirt-
schaft trifft Schule, Unterstützungsan-
gebote zur betrieblichen Ausbildung
behinderter Jugendlicher und Förde-
rungsmöglichkeiten.

Mehr Informationen zur Fachtagung
sind im Internet zu finden unter
www.arbeitsmarkt.nrw.de ■

Die Verbesserung der Chancen behin-
derter junger Menschen auf eine be-
triebliche Ausbildung stand im Mit-
telpunkt der Regionalkonferenz
Job4000 – Zukunft Ausbildung, die
Anfang April 2008 in Köln stattfand.
Gastgeber waren der Landschaftsver-
band Rheinland, das Ministerium für

Ausbildung behinderter Jugendlicher 

Betriebliches Arbeitstraining 
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R E C H T

Geltung

Kündigungsschutz
Leitsatz:
Die Zustimmung des Integrationsamtes ist nach § 90 Abs. 2a
SGB IX nicht entbehrlich, wenn im Zeitpunkt der Kündigung
eine – nicht rechtskräftige und später aufgehobene – Ent-
scheidung des Versorgungsamtes vorliegt, mit der ein unter
50 GdB liegender Grad der Behinderung festgestellt wird.
BAG, Urteil vom 6.9.2007  – 2 AZR 324/06

Sachverhalt und Entscheidungsgründe:
Die Parteien streiten über die Wirksamkeit einer von dem Beklag-
ten auf personenbedingte Gründe gestützten ordentlichen Kündi-
gung. Die 1956 geborene Klägerin trat Ende 1980 in die Dienste der
beklagten Fluggesellschaft. Im April 2003 wurde bei der Klägerin Flug-
untauglichkeit festgestellt. Mit Schreiben vom 27.6.2003 beantrag-
te die Klägerin beim Versorgungsamt die Feststellung der Schwer-
behinderung. Mit Schreiben vom 30.6.2003 kündigte sodann die
Beklagte das Arbeitsverhältnis der Klägerin wegen Fluguntauglich-
keit zum 30.6.2004. In dem anschließenden Kündigungsschutzpro-
zess obsiegte die Klägerin, weil die Kündigung sozialwidrig war.
Nachdem mit Bescheid vom 12.1.2004 nun ein Grad der Behinde-
rung von 30 bei der Klägerin festgestellt worden war, legte sie Wider-
spruch ein und beantragte gleichzeitig die Gleichstellung.Beides teil-
te sie der Beklagten im Januar 2004 auch mit.Der Widerspruch gegen
die Entscheidung des Versorgungsamtes wurde zunächst zurück-
gewiesen. Die hiergegen erhobene Klage führte zu einem Vergleich
wonach der Klägerin mit Wirkung zum 18.8.2003 ein GdB von min-
destens 60 zuerkannt wurde.
Mit Schreiben vom 30.7.2004 kündigte die Beklagte das Arbeits-
verhältnis erneut wegen der Fluguntauglichkeit der Klägerin zum

30.9.2005. Im ersten Kündigungsverfahren hatte die Beklagte mit
Schreiben vom 1.8.2003 beim Integrationsamt einen Antrag auf
Zustimmung zur Kündigung gestellt. Dieser wurde mit einem am
2.9.2004 bei der Beklagten eingegangenen Bescheid zurückgewie-
sen,denn die Ermittlungen des Integrationsamtes hatten ergeben,
dass die Klägerin nicht als schwerbehinderter Mensch anerkannt
sei, auch lag zum damaligen Zeitpunkt keine Gleichstellung vor.
Der vom Zweiten Senat entschiedene Fall hat Auswirkungen auf
die Entscheidungspraxis der Integrationsämter.So führte er hier aus,
dass die Kündigung nach § 85 SGB IX i.V.m.§ 134 Bürgerliches Gesetz-
buch (BGB) unwirksam ist, da die Klägerin im Zeitpunkt der Kündi-
gung schwerbehindert gewesen war. Dies folgt aus der im sozial-
gerichtlichen Verfahren rückwirkend zum 18.8.2003 getroffenen ver-
gleichsweisen Regelung.Das vom Integrationsamt mit Bescheid vom
27.8.2004 erteilte Negativattest könne daran nichts ändern,weil es
erst nach der Kündigung ergangen sei. Auch aus § 90 Abs. 2a SGB IX
ergebe sich kein für die Beklagte günstigeres Ergebnis.Die Vorschrift
wolle lediglich dann den Sonderkündigungsschutz entfallen lassen,
wenn der schwerbehinderte Mensch die Frist des § 69 Abs. 1 Satz 2
SGB IX missachtet oder bei seiner Bescheidung nicht mitgewirkt
habe. Aus dieser Vorschrift könne aber weder abgeleitet werden,
dass bei Kündigung dem Arbeitgeber ein entsprechender Bescheid
über die Behinderung vorgelegen haben müsse, noch, dass ein bei
Kündigung dem Arbeitgeber vorliegender,die Schwerbehinderung
verneinender,aber nicht bestandskräftiger später aufgehobener Be-
scheid die Zustimmungsbedürftigkeit der Kündigung entfallen lasse.
Der Senat führte weiter aus, dass mit der Regelung des § 90 Abs. 2a
SGB IX der Gesetzgeber ausschließen wollte, dass ein besonderer
Kündigungsschutz auch für den Zeitraum gilt, in dem ein in der Regel
aussichtsloses Anerkennungsverfahren betrieben wird. Damit sollte
nicht schlechthin jedes Betreiben eines Anerkennungsverfahrens in
der Zeit nach Zugang einer Kündigung obsolet gemacht werden.■

§
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digungsschreiben dem Kläger noch am 29.6.2005 oder später zuge-
gangen war.Der Kläger erhob am 21.7.2005 beim zuständigen Arbeits-
gericht Kündigungsschutzklage.Er wandte sich vor allem unter Beru-
fung auf das Zustimmungserfordernis nach § 85 Sozialgesetzbuch
(SGB) IX gegen die Kündigung vom 13.6.2005. Er machte geltend,
dass der Lauf der dreiwöchigen Klagefrist deshalb nicht begonnen
habe,da ihm eine Entscheidung des Integrationsamtes über die Kün-
digung vom 13.6.2005 nicht bekannt gegeben worden sei. Das Ar-
beitsgericht hat dem gegen die Kündigung vom 13.6.2005 gerich-
teten Feststellungsantrag stattgegeben. Das Landesarbeitsgericht
hat die Berufung des Beklagten zurückgewiesen. Dem ist auch der
Zweite Senat des Bundesarbeitsgerichtes (BAG) gefolgt.
In seiner Begründung führte das BAG unter anderem aus,dass wenn,
was mangels hinreichender Tatsachenfeststellung nicht abschlie-
ßend geklärt werden konnte, die Kündigung vom 13.6.2005 dem
Kläger schon am 29.6.2005 zugegangen sein sollte, so war die 
Klageerhebung am 21.7.2005 nach § 4 Satz 4 Kündigungsschutz-
gesetz (KSchG) rechtzeitig. Denn eine Entscheidung des Intergra-
tionsamtes über diese Kündigung war nicht getroffen worden und
konnte demnach auch dem Kläger bis zur Klageerhebung nicht
bekannt gegeben werden. Der Lauf der dreiwöchigen Klagefrist
hatte deshalb am 21.7.2005 noch nicht begonnen. ■

Wirksamkeit

Kündigung
Leitsatz:
Kündigt der Arbeitgeber einem schwerbehinderten Arbeit-
nehmer in Kenntnis dessen Schwerbehinderteneigenschaft,
ohne zuvor nach § 85 SGB IX die erforderliche Zustimmung
des Integrationsamtes zur Kündigung einzuholen, so kann
der Arbeitnehmer die Unwirksamkeit der Kündigung bis
zur Grenze der Verwirkung gerichtlich geltend machen. In
derartigen Fällen beginnt die dreiwöchige Klagefrist erst
ab der Bekanntgabe der Entscheidung des Integrations-
amtes an den Arbeitnehmer. (Nicht amtlicher Leitsatz)
BAG, Urteil vom 13.2.2008  – 2 AZR 864/06

Sachverhalt und Entscheidungsgründe:
Der Kläger stand seit Mai 2003 bei der Beklagten in einem Arbeits-
verhältnis. Er ist taubstumm und deshalb mit einem Grad von 100
schwerbehindert. Mit Schreiben vom 13.6.2005 kündigte die Beklag-
te das Arbeitsverhältnis zum 30.6.2005, ohne zuvor die Zustimmung
des Integrationsamtes eingeholt zu haben. Die Parteien stritten im
arbeitsgerichtlichen Prozess unter anderem auch darüber,ob das Kün-
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Nicht jeder, der eine Brille trägt, ist
sehbehindert. Auch ist eine vermin-
derte Sehschärfe nicht das allein be-
stimmende Merkmal einer Sehbehin-
derung. Es gibt zum Beispiel Men-
schen, deren Gesichtsfeld so stark ein-
geschränkt ist, dass sie nur noch einen
punktgroßen Ausschnitt ihrer Umge-
bung sehen können. Andere leiden
unter einer extrem hohen Blendemp-
findlichkeit oder können keine Farben
wahrnehmen. Auch starkes Schielen
oder eine verschleierte Sicht durch ei-
ne trübe Linse – wie beim Grauen Star
– können das Sehvermögen deutlich
herabsetzen.

Entgegen landläufiger Vorstellung,
bedeutet blind zu sein nicht unbe-
dingt, gar nichts (mehr) zu sehen: Nur
etwa fünf Prozent der blinden Men-
schen verfügen über keinen Sehrest,
können also auch nicht hell und dun-
kel unterscheiden.

Auswirkungen im Beruf
Wenn das Sehvermögen schlechter
wird oder gar verloren geht, werden
viele Verrichtungen des alltäglichen
Lebens – auch im Beruf – zum Pro-
blem: beispielsweise Schriftstücke le-
sen, Papierformulare ausfüllen oder
Präsentationen verfolgen. Die Betrof-
fenen haben außerdem Schwierigkei-
ten, sich selbstständig zu orientieren
und fortzubewegen – dies beginnt
auf dem Weg zur Arbeit und setzt sich
im Betriebsgebäude fort. Ein großes
Handicap blinder Menschen in der
Kommunikation ist der fehlende Blick-
kontakt. Sie müssen sich auf die Stim-
me ihres Gesprächspartners verlassen
und sind auf Beschreibungen ange-
wiesen.

Ursachen und Merkmale
In Deutschland leben etwa 155.000
blinde und schätzungsweise eine hal-
be Million sehbehinderte Menschen.
In vielen Fällen wird die Behinderung
durch eine Schädigung des Sehnervs
oder der Netzhaut verursacht, denn
diese Erkrankungen sind noch nicht
heilbar und auch die entsprechenden
Zellgewebe können noch nicht ersetzt
oder transplantiert werden. Manche
der Betroffenen kommen mit der Be-
hinderung auf die Welt, bei anderen
tritt sie erst in einem späteren Lebens-
alter auf – entweder plötzlich, zum
Beispiel durch einen Unfall, oder
schleichend, wie bei einigen erblich
bedingten Erkrankungen.

Blind sein und arbeiten – geht das?
Viele Sehende können sich das nicht
vorstellen. Sie haben noch nie davon
gehört, dass blinde Menschen als
Computerspezialisten, Sozialarbeiter
oder Industriemechaniker tätig sind.
Auch die Vielfalt an modernen Hilfen,
von der Braille-Zeile bis hin zur Ar-
beitsassistenz, kennen die wenigsten.
Zur fehlenden Information kommen
häufig Klischees und Vorurteile, wie
die blinde Psychotherapeutin und Au-
torin Eva-Maria Glofke-Schulz fest-
stellt: „Einerseits traut man uns Blin-
den viel zu wenig zu und glaubt, uns
beinahe über eine Straße tragen zu
müssen, andererseits redet man vom
sechsten Sinn, den wir haben sollen“.*

Blinde und sehbehinderte Menschen

Ihre Stärken beruflich nutzen 
Blinde und sehbehinderte Menschen haben es häufig
besonders schwer, im Beruf Fuß zu fassen. Dabei
haben sie oft spezielle Fähigkeiten und Fertigkeiten
entwickelt. Neue Chancen am Arbeitsmarkt und
Beispiele aus der Praxis.

ZB 2_200810

WAS B EDEUTET B LI N D U N D SEH B EH I N DERT?

Blindheit und Sehbehinderung werden unter dem Oberbegriff Sehschädigung
zusammengefasst.
•  blind: Nach dem deutschen Sozialrecht gilt als blind, wer auf dem besseren

Auge ein Sehvermögen von weniger als zwei Prozent besitzt. Das bedeutet:
Auch wer noch über einen Sehrest verfügt und zum Beispiel Lichtschein wahr-
nimmt, kann als „blind“ eingestuft sein.

•  hochgradig sehbehindert: Das Sehvermögen ist auf zwei bis fünf Prozent
der Norm herabgesetzt. Die Betroffenen können blinden Menschen gleich-
gestellt werden.

• sehbehindert: Das Sehvermögen auf dem besseren Auge beträgt
– trotz Sehhilfen wie Brille oder Kontaktlinsen – höchstens 30 Prozent.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N

S C H W E R P U N K T
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Wie stark jemand durch eine Sehschä-
digung beeinträchtigt ist, hängt je-
doch auch davon ab, in welchem Um-
fang die behinderungsbedingten Ein-
schränkungen durch andere Fähigkei-
ten, Hilfen und Strategien kompensiert
werden können: etwa durch einen 
feinen Tastsinn, ein gutes Gehör, Kom-
binationsvermögen oder das Einhal-
ten einer systematischen Ordnung.
Diese Stärken können auch beruflich
genutzt werden. Darüber hinaus gibt
es effektive technische und personelle
Hilfen. Hier sind insbesondere Compu-
tertechnik und Arbeitsassistenz zu
nennen, die vielen blinden Menschen
erst eine qualifizierte berufliche Tätig-
keit ermöglichen.

Neue berufliche Perspektiven
Frühere Untersuchungen belegen,
dass blinde und hochgradig sehbehin-
derte Menschen auf dem Arbeits-
markt besonders benachteiligt sind.
Dies liegt zum einen daran, dass die
Zahl beruflicher Tätigkeiten, die für die
Betroffenen in Frage kommen, behin-
derungsbedingt begrenzt ist. Zudem
sind in den vergangenen Jahren Ar-

ZB 2_2008

GEBU RTSB LI N D –  SPÄTER B LI N DET

Für Menschen, die im Erwachsenenalter erblinden, ist der Verlust der Sehkraft
ein tiefgreifender Einschnitt im Leben, der große Ängste hervorruft. Die Ver-
arbeitung der Behinderung ist häufig psychisch sehr belastend. Nicht selten
kommen weitere gesundheitliche Beeinträchtigungen hinzu. Dagegen stellen
sich Menschen, die von Geburt oder früher Kindheit an erblindet sind, schon
früh auf die Behinderung ein. Sie erlernen die Blindenschrift (Braille- oder
Punktschrift), werden in ihrer Mobilität trainiert und frühzeitig im Umgang
mit entsprechenden modernen Techniken geschult. In einem späteren Lebens-
alter fällt dies schwerer. Oft zwingt dann auch die Behinderung dazu, den bis-
her ausgeübten Beruf aufzugeben und beruflich noch einmal ganz von vorne
anzufangen.

beitsplätze verloren gegangen, weil
traditionelle „Blindenberufe“, wie der
Telefonist in der Vermittlung oder der
Masseur, kaum noch nachgefragt wer-
den. Doch haben sich auch neue be-
rufliche Perspektiven eröffnet: So bie-
tet beispielsweise die IT-Branche zu-
nehmend Beschäftigungsmöglichkei-
ten, etwa als Fachinformatiker, IT-
Kaufmann oder Webdesigner. Auch
Call-Center – sofern sie seriös arbeiten
– sind ein Zukunftsmarkt für Betroffe-
ne. Gleichzeitig entstehen neue Be-
rufsbilder und Einsatzfelder, zum Bei-
spiel die medizinische Tastuntersu-
cherin in der Brustkrebsvorsorge oder
die Schreibkraft mit einer Zusatzquali-
fikation für das Verfassen medizini-
scher Fachtexte. Mittlerweile werden
eine ganze Reihe kreativer Ansätze für
neue Beschäftigungsmöglichkeiten
entwickelt. Sie reichen von der Sprach-
analyse bei der Polizei bis hin zur Sen-
sorik, der Geruchs- und Geschmacks-
prüfung in der Lebensmittelproduk-
tion. ■

* aus:„Löwin im Dschungel – Blinde und sehbe-
hinderte Menschen zwischen Stigma und Selbst-
werdung“, Psychosozial-Verlag, Gießen
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Hilfen für den Arbeitsplatz
Für blinde und sehbehinderte Men-
schen im Beruf und ihre Arbeitgeber
gibt es eine Reihe von Hilfen und 
Unterstützungsangeboten, die vom
Integrationsamt oder einem Reha-
Träger gefördert werden können.
Erste Anlaufstelle für Informationen
und Beratung sind die Integrations-
ämter mit ihren Technischen 
Beratungsdiensten und die von ihnen 
beauftragten Integrationsfachdienste
(IFD).

> Technische und optische Hilfsmittel 
> Fachliche Beratung durch 

Integrationsfachdienste
> Behinderungsgerechte Gestaltung

des Arbeitsplatzes und technische
Ausstattung

> Arbeitsassistenz
> Qualifizierung am Arbeitsplatz 

(Job-Coaching)
> Orientierungs- und  Mobilitäts-

training
> Weiterbildungen
> Zuschüsse zu Investitionskosten
> Abgeltung außergewöhnlicher 

Belastungen 

M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

S C H W E R P U N K T
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Kann eine blinde junge Frau den an-
spruchsvollen Job einer Sozialarbeite-
rin bewältigen? Noch dazu, wenn sie
viel unterwegs ist und mit einer so
„schwierigen“ Klientel wie psychisch
kranken Menschen arbeitet? Seit 15
Jahren ist Karla Schopmans jetzt da-
bei. Aber schon während ihres acht-
wöchigen Praktikums, das sie beim
Ludwig-Noll-Verein für psychosoziale
Hilfe in Kassel geleistet hat, konnte 
sie ihren späteren Arbeitgeber über-
zeugen.

Studium der Sozialarbeit Karla Schop-
mans ist mit einem Glaukom (Grüner
Star) auf die Welt gekommen. Kenn-
zeichnend für diese Erkrankung ist ein
erhöhter Augeninnendruck, der den
Sehnerv dauerhaft schädigt. Nach
dem Abitur an der Deutschen Blin-
denstudienanstalt (blista) in Marburg
studierte die heute 45-Jährige an der
Fachhochschule in Esslingen bei Stutt-
gart Sozialarbeit. Ihre erste feste 

Arbeitsstelle bekam sie 1993 im Psycho-
sozialen Zentrum des Ludwig-Noll-
Vereins in Kassel, wo sie heute noch
tätig ist. Im Rahmen des Betreuten
Wohnens kümmert sie sich derzeit
um zehn psychisch kranke Klienten.
Außerdem leitet sie mit einer Kollegin
eine 14-tägige Gesprächsgruppe für
Angehörige. Zweimal in der Woche
sind Betroffene zu einem offenen
Kontaktangebot eingeladen: „Wir ko-
chen und essen gemeinsam“, erzählt
Karla Schopmans. Die Teilnehmer am
Betreuten Wohnen werden zu Hause
besucht. Durch „Beziehungsarbeit“,
also im Wesentlichen Gespräche, ver-
sucht die Sozialarbeiterin sie bei der
Bewältigung ihres Alltags zu unter-
stützen, um Krisen und Klinikaufent-
halte zu vermeiden.

Hausbesuche bei psychisch Kranken
Ihre Assistenzkraft Thomas Ott ist im-
mer dabei. Finanziert wird die Arbeits-
assistenz vom Integrationsamt des

Landeswohlfahrtsverbandes Hessen
in Kassel. „Thomas ist eine wichtige
Hilfe für mich. Er kann mir zum Bei-
spiel den Zustand einer Wohnung be-
schreiben. Und beim Kochen mit der
Gruppe hilft er mir, den Überblick zu
behalten.“ Die Klienten kommen mit
seiner Anwesenheit gut zurecht. Auch
die Reaktionen auf ihre Behinderung
sind überwiegend positiv. Als blinde
Frau hat Karla Schopmans wie ihre
psychisch kranken Klienten selbst Dis-
kriminierung erlebt. Das schafft Ver-
bundenheit. Nicht zuletzt hat sie
durch ihr fehlendes Augenlicht eine
besondere Sensibilität entwickelt. So
nimmt sie Befindlichkeiten wahr, die
ein sehender Berufskollege, abgelenkt
durch Äußerlichkeiten, vielleicht über-
sieht. „Die Einschränkungen und die
Fähigkeiten, die ich durch meine Be-
hinderung entwickelt habe, gleichen
sich aus“, urteilt Karla Shopmans.„Ich
denke, ich mache einen ganz guten
Job.“ ■

> Beizeiten handeln: Sensibilisieren Sie Belegschaft und
Vorgesetzte für erste Anzeichen einer Sehbehinderung:
wie schnelle Ermüdung bei der Bildschirmarbeit, stark 
verkürzter Leseabstand, Danebengreifen, Fehltritte beim
Treppensteigen, Lichtscheuheit, verlangsamtes Arbeiten
oder zunehmende Fehlerquote. Bei einer Erkrankung früh-
zeitig handeln und Unterstützung anbieten bzw. das
Betriebliche Eingliederungsmanagement durchführen.

S C H W E R P U N K T

Sensibilität ist ihre Stärke
Karla Schopmans betreut als Sozialarbeiterin psychisch kranke
Menschen – und das bereits seit 15 Jahren. Dabei wird die blinde
Frau von einer Arbeitsassistenz unterstützt.
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Was kann das betriebliche Integrationsteam tun?
> Arbeitsplatz behinderungsgerecht gestalten: Blinde und
sehbehinderte Menschen sind besonders auf ihr Gehör an-
gewiesen und müssen deshalb vor Lärm geschützt werden.
Die Beleuchtung ist den individuellen Anforderungen der 
jeweiligen Sehbehinderung (hoher Lichtbedarf oder Blend-
empfindlichkeit) anzupassen. Schlechtes Sehen kann zu Fehl-
haltungen und so zu Rückenproblemen führen. Daher auf 
eine ergonomische Gestaltung des Arbeitsplatzes achten.
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„Ich hatte keine Ahnung, welche Hil-
fen es gibt!“ Ganesh Thevarajah, der
als Kind von Sri Lanka nach Deutsch-
land kam, litt viele Jahre unbemerkt
unter seiner Sehbehinderung. Auf
Grund eines ererbten Sehnervschwun-
des verfügt er nur noch über ein Seh-
vermögen von 20 Prozent. Der 33-Jäh-
rige hat vor allem Mühe mit dem 
Lesen und mit dem Erkennen von De-
tails, besitzt aber einen guten Orien-
tierungssinn.

Umschulung zum Büropraktiker Acht
Jahre lang arbeitete Ganesh Thevara-
jah unter größten Schwierigkeiten als
Bäckergeselle. Doch irgendwann konn-
te und wollte er seine Sehschwäche
nicht länger verbergen. Er bekannte
sich zu seiner Behinderung und bean-
tragte einen Schwerbehindertenaus-
weis. Schließlich machte ihn eine Au-
genärztin auf das Berufsförderungs-
werk (BFW) in Düren aufmerksam.
Dort beriet man gemeinsam die be-

ruflichen Alternativen und Ganesh
Thevarajah entschied sich für eine
Umschulung zum Büropraktiker, eine
18 Monate dauernde anerkannte Be-
rufsausbildung. Mit Unterstützung
des Integrationsfachdienstes für blin-
de und sehbehinderte Menschen des
Blinden- und Sehbehindertenverban-
des Nordrhein e.V. beim BFW in Düren
fand er im Oktober 2007 eine Anstel-
lung beim Finanzministerium des
Landes Nordrhein-Westfalen in Düs-
seldorf.„Zu verdanken habe ich diesen
Job nicht zuletzt der Schwerbehinder-
tenvertretung,die sich für mich einge-
setzt hat“, so Ganesh Thevarajah.

Job in der Telefonzentrale Morgens
und abends sortiert er mit zwei Kolle-
gen in der Poststelle die Eingangs-
und Ausgangspost – mehrere hun-
dert Sendungen am Tag. Dabei muss
ein Teil der eingehenden Briefe auch
gelesen werden, um diese dann zu-
ordnen zu können. Bei Bedarf kann

Die freundliche Stimme am Telefon
Wegen seiner Sehbehinderung entschied sich Ganesh Thevarajah für eine
Umschulung zum Büropraktiker. Heute arbeitet er in der Telefonzentrale und
Poststelle des Finanzministeriums in Düsseldorf – und ist glücklich darüber.

Ganesh Thevarajah dafür eine Hand-
lupe oder sein Bildschirmlesegerät be-
nutzen, das den Inhalt des Schrift-
stücks auf dem Bildschirm des Com-
puters vergrößert darstellt. Die meiste
Zeit arbeitet der sehbehinderte Mitar-
beiter in der Telefonzentrale.„Oft klärt
sich das Anliegen eines Anrufers erst
im Laufe des Gesprächs. Damit ich ihn
dann an die richtige Stelle im Haus
weiterleiten kann, muss ich jederzeit
wissen, wer für welche Fragen der zu-
ständige Ansprechpartner ist.“ Die im
Computer gespeicherte Telefonliste
kann Ganesh Thevarajah mit einer
Vergrößerungssoftware lesen. Auch
die Beschriftung seiner Tastatur ist ex-
tra groß. Die Kosten für die erforder-
lichen Hilfsmittel am Arbeitsplatz trug
die Arbeitsagentur. Ganesh Thevara-
jah freut sich jeden Morgen, zur 
Arbeit gehen zu können. Und die An-
rufer beim Finanzministerium freuen
sich über die freundliche Stimme am
Telefon. ■

S C H W E R P U N K T

> Ansprechpartner sein: Besuchen Sie sehgeschädigte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelmäßig an ihrem
Arbeitsplatz. Erkundigen Sie sich nach gesundheitlichen
oder sonstigen Schwierigkeiten und bieten Sie Ihre Unter-
stützung an. Ermutigen Sie die Betroffenen wie auch 
Vorgesetzte und Kollegen, aufeinander zuzugehen und
über Unsicherheiten im Umgang mit der Behinderung 
offen zu sprechen.

Info
Das Netzwerk berufliche
Teilhabe blinder und seh-
behinderter Menschen
(NBT) informiert im Inter-
net über die beruflichen
Möglichkeiten von blinden

und sehbehinderten Menschen sowie über Hilfen und 
Unterstützungsangebote: www.ihre-einstellung.de
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Handlungsbedarf erkannt
Dass der Übergang aus der Werkstatt
für behinderte Menschen auf den all-
gemeinen Arbeitsmarkt möglich ist,
zeigt nicht nur das Beispiel von Jo-
chen Krehl. Doch stattdessen steigt
die Zahl derjenigen, die das besondere
Angebot einer Werkstatt für behin-
derte Menschen in Anspruch nehmen,
aufgrund von Fehlentwicklungen im-
mer weiter an. Dies ist seit vielen Jah-
ren ein ungelöstes sozialpolitisches
Problem. Nicht zuletzt der Koalitions-
vertrag der Bundesregierung und ak-
tuelle Beschlüsse der Arbeits- und 
Sozialministerkonferenz der Länder
unterstreichen den Handlungsbedarf.
Gesetzesüberlegungen des Bundes-
arbeitsministeriums für einen neuen
Leistungstatbestand „Unterstützte Be-
schäftigung“ im Sozialgesetzbuch IX,
mit dem die individuelle betriebliche
Qualifizierung und Einarbeitung we-
sentlich behinderter Menschen auf
Arbeitsplätzen in Betrieben des all-
gemeinen Arbeitsmarktes gefördert

ZB 2_2008

werden soll, gehen in die gleiche Rich-
tung. Zahlreiche fachpolitische Stel-
lungnahmen zu dem Thema in der
letzten Zeit und eine breite Vielfalt an
Modellprojekten und regionalen An-
sätzen sollen ebenso dazu beitragen,
die Situation zu verbessern. Auch die
Bundesarbeitsgemeinschaft der Inte-
grationsämter und Hauptfürsorge-
stellen (BIH) hat im letzten Jahr zu-
sammen mit der Bundesarbeitsge-
meinschaft der überörtlichen Träger
der Sozialhilfe eine Stellungnahme
mit einer Situationsbeschreibung und
Lösungsvorschlägen veröffentlicht
(vgl. ZB 1/2007, S. 6). Sie hat in der
Fachöffentlichkeit große Beachtung
gefunden, teilweise aber auch – nicht
ganz unerwartet – Widerspruch aus-
gelöst.

Im Interesse der Betroffenen 
Bedauerlicherweise wird die fachliche
Diskussion gelegentlich sehr pole-
misch geführt. Nicht wenige Werk-
stätten und Interessenverbände unter-

F O R U M

Zur Diskussion

Werkstatt für behinderte Menschen
– allgemeiner Arbeitsmarkt:
ein unüberbrückbarer Gegensatz?

Die Zahl der Werkstattbeschäftigten steigt
stetig. Gesucht werden alternative Lösun-
gen für Menschen, deren Leistungsfähigkeit

eine Werkstattaufnahme nicht zwingend erforderlich
macht. Ein Beitrag zur Versachlichung der Diskussion
von Karl-Friedrich Ernst, Vorsitzender der BIH.

14

Jochen Krehl (39) hat es geschafft: Nach 
18 Jahren in einer Werkstatt für behinderte
Menschen arbeitet der geistig behinderte Mann
seit 2002 als Backstubenhelfer in der Bäckerei
Schulze in Plüderhausen bei Stuttgart.„Einige
Aufgaben erledigt Jochen selbstständig, zum
Beispiel Streuselküchle mit Pudding füllen,
Kuchen belegen und teilweise auch Zutaten 
abwiegen. Er fehlt uns, wenn er mal nicht da ist!“,
so der Inhaber der Bäckerei Theophil Schulze,
der insgesamt 60 Mitarbeiter beschäftigt.

Vom Konditormeister Andreas Schweick-
hardt (rechtes Foto: li.) hat Jochen Krehl
schon viel gelernt.

Litho: Bitte oben ansetzen
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stellen denjenigen, die Veränderun-
gen erreichen wollen, „sozialromanti-
sche Vorstellungen“ und „schnöde pe-
kuniäre Motive“, wie es zuletzt der
Vorsitzende der BAG der Werkstätten
für behinderte Menschen in der Zeit-
schrift Werkstatt:Dialog formulierte.
Sie fürchten weiter um ihre Leistungs-
träger in den Werkstätten und verwei-
sen starr auf das Recht zur Teilhabe
behinderter Menschen am Arbeitsle-
ben, das sie gefährdet sehen. Eine Ver-
sachlichung der Diskussion ist drin-
gend zu wünschen.

Die Werkstätten für behinderte Men-
schen in Deutschland haben in den
letzten Jahrzehnten einen ganz wich-
tigen und unersetzbaren Beitrag ge-
leistet, um denjenigen behinderten
Menschen, die den Anforderungen
des allgemeinen Arbeitsmarktes nicht
gewachsen sind, eine ihnen adäquate
Form der beruflichen Teilhabe zu bie-
ten. Immerhin 260.000 Menschen
sind gegenwärtig in Deutschland auf
diese Hilfeform angewiesen. Nie-
mand will die erreichten sozialpoliti-
schen Errungenschaften in Frage stel-
len. Und niemand bestreitet, dass der
größte Teil der in den Werkstätten be-
schäftigten Menschen dort seinen
richtigen Platz hat. Gleichzeitig ist es
aber dringend notwendig, den unge-
bremsten Anstieg der Werkstattfälle
spürbar zu verlangsamen, indem man
für Menschen, deren Leistungsfähig-
keit die Eingliederung in eine Werk-
statt nicht zwingend erforderlich
macht, nach Alternativen sucht. Dies
ist im Interesse dieser Menschen, die
in die Lage versetzt werden, ihren Le-
bensunterhalt eigenständig zu be-
streiten, aber selbstverständlich auch
im Interesse der öffentlichen Haushal-
te, wenn das gegenwärtige System
auch in Zukunft finanzierbar bleiben
soll. Schließlich ist der allgemeine Ar-
beitsmarkt auch aus Sicht des SGB IX
das angestrebte Ziel.

Automatismus durchbrechen
Die Zahlen sprechen eine deutliche
Sprache: Von 2000 bis 2010 ist von ei-
ner Fallzahlensteigerung in den Werk-
stätten von 40,9 Prozent auszugehen

F O R U M

en

?

und der Übergang von Beschäftigten
aus der Werkstatt auf den allgemei-
nen Arbeitsmarkt liegt bei gerade ein-
mal 0,32 Prozent. Sicher wesentlich
mit verursacht durch den schwierigen
Arbeitsmarkt der letzten Jahre hat
sich ein Automatismus entwickelt,
wonach ganze Abgangsklassen der
Förderschulen im Klassenverband in
die Werkstatt für behinderte Men-
schen eingegliedert werden, ohne in-
dividuelle Alternativen zu prüfen.

Regionale Ansätze in den Ländern,
zum Beispiel die „Aktion 1000“ des In-
tegrationsamtes des Kommunalver-
bandes für Jugend und Soziales Ba-
den-Württemberg (KVJS), mit dem in
diesem Bundesland in-
nerhalb von fünf Jahren
1.000 Arbeitsplätze auf
dem allgemeinen Ar-
beitsmarkt für Abgänger
von Sonderschulen für geistig behin-
derte Menschen und Werkstattüber-
gänger erreicht werden sollen, zeigen
demgegenüber erstaunliche Erfolge.
Nach dem dritten Jahr dieser Aktion
waren bereits 717 Arbeitsplätze für die
Zielgruppe erreicht, so dass aus heuti-
ger Sicht davon auszugehen ist, dass
das ehrgeizige Ziel nicht nur erreicht,
sondern sogar deutlich übertroffen
wird.

Ein Mix von Maßnahmen
Ermöglicht wurde dies durch ein gan-
zes Bündel von Maßnahmen und nur
im Zusammenwirken dieser Maßnah-
men konnten die guten Ergebnisse er-
reicht werden: So wurden die Integra-
tionsfachdienste in Baden-Württem-
berg nachhaltig in die Vermittlung
von wesentlich behinderten Men-
schen auf den allgemeinen Arbeits-
markt eingebunden. Es wurden zu-
sätzliche Förderprogramme für ein-
stellungsbereite Arbeitgeber aufge-
legt. Schon in einer frühen Phase wird
inzwischen die schulische Vorberei-
tung in so genannten Berufsvorberei-
tenden Einrichtungen (BVE) als neue
Form der Werkstufe der Sonderschu-
len intensiviert. Neben dem schuli-
schen Ansatz leistet auch ein vom
KVJS entwickelter neuer beruflicher

Ansatz (Kooperative berufliche Bildung
– KobV), der als ursprünglich regional
nur begrenztes Modell inzwischen an
zusätzlichen Standorten eingerichtet
wird, einen wichtigen Beitrag. Hierbei
handelt es sich um eine von der Bun-
desagentur für Arbeit geförderte Be-
rufsvorbereitende Bildungsmaßnah-
me (BvB), bei der die Werkstatt für be-
hinderte Menschen Bildungsträger
ist, ohne dass die Teilnehmer in die
Werkstatt aufgenommen werden.

Vernetzung verstärken
Fast die wichtigste Maßnahme der
Aktion 1000 ist es, dass sich die zahl-
reichen Beteiligten an diesem kom-
plexen Prozess, nämlich die Schulen,

die Kultusverwaltung, in-
teressierte Werkstätten,
die Verbände behinderter
Menschen, die Stadt- und
Landkreise als Träger der

Eingliederungshilfe, die kommunalen
Landesverbände, die Bundesagentur
für Arbeit und schließlich der KVJS als
Initiator weit stärker als bisher ver-
netzt und abgestimmt haben. Dies 
geschieht auf Landesebene, wo die
grundsätzlichen Strategien entwickelt
und begleitet werden und geschieht
regional in so genannten Netzwerk-
und Berufswegekonferenzen in allen
Stadt- und Landkreisen. Dort wird für
die in Betracht kommenden Men-
schen individuell nach passenden 
Lösungen gesucht. Auch viele Agentu-
ren für Arbeit leisten dabei inzwi-
schen einen unverzichtbaren Beitrag.
Neu ist schließlich, dass die Träger der
Eingliederungshilfe eigene finanzielle
Mittel in diesen Prozess investieren,
der bisher ausschließlich aus Mitteln
der Ausgleichsabgabe getragen wur-
de. Auch in anderen Bundesländern
gibt es eine solche Entwicklung.

Die Bemühungen um eine Verbesse-
rung des Übergangs aus der Werkstatt
auf den Arbeitsmarkt müssen weiter
gehen. Wesentlich behinderte Men-
schen verlieren durch eine Tätigkeit
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt
natürlich nicht ihre Behinderung, aber
sie gewinnen an Selbstbestimmung
und Eigenständigkeit. ■

„Regionale Ansätze
zeigen erstaunliche

Erfolge.“ 
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